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§ 1 
Anwendungsbereich 

Diese Studien- und Prüfungsordnung (nachfolgend Masterordnung genannt) regelt auf der Grund-
lage der Allgemeinen Bestimmungen für Studien- und Prüfungsordnungen in Bachelor- und Mas-
terstudiengängen an der Philipps-Universität Marburg vom 20. Dezember 2004 (StAnz. Nr. 
10/2006 S. 585), zuletzt geändert am 24. August 2009 (Amtliche Mitteilungen der Philipps-
Universität Marburg 11/2009) – nachfolgend Allgemeine Bestimmungen genannt – Ziele, Inhalte, 
Aufbau und Gliederung von Studium und Prüfungen des gebührenpflichtigen Online Weiterbil-
dungsstudienganges Linguistic Web Development mit dem Abschluss Master of Arts (M.A.). Auf 
die Gebührensatzung für den Online Weiterbildungsstudiengang Linguistic Web Development in 
der jeweils geltenden Fassung wird verwiesen. 
 
 

§ 2 
Ziele des Studiums 

(1) Der Studiengang ermöglicht es berufsbegleitend vertiefende Kenntnisse im Bereich der Web-
entwicklung für sprachwissenschaftliche Inhalte zu erwerben. Die Bereitstellung von Infor-
mationen über das Internet ist in der Linguistik heute essentiell, hat aber spezielle Anforde-
rungen (Schriftsysteme, Tonaufnahmen, phonetische Transkription, Glossierung etc.), die all-
gemein ausgebildete Webentwickler nicht beherrschen. Um die benötigten Kenntnisse zu 
vermitteln, hat der Studiengang drei Schwerpunktbereiche: 

  - die Konsolidierung linguistischen Grundlagenwissens 
- die Vermittlung von praktischen Fähigkeiten auf dem Gebiet der Webentwicklung 
- die Verbindung von Linguistik und Technologie (Sprachausgabe, -verarbeitung, etc.) 

 
Der Studiengang wird als reines Online-Studium ohne Präsenzphasen angeboten, was beson-
ders für Berufstätige einen entscheidenden Vorteil darstellt. 
 
Der Studiengang soll Berufsfelder vertiefen, die zusätzlich über die theoretischen Inhalte der 
Linguistik hinaus moderne Techniken und Verfahren zur Umsetzung ihrer fachlichen Inhalte 
erschließen und einsetzen wollen. Im Einzelnen sind dies folgende Berufsfelder: 

 
• linguistische Forschung, insbesondere in den Bereichen „Sprachvariation“, „Sprachty-

pologie“, „Sprache und Kognition“ und „Universalienforschung“ 
• Lehrtätigkeit in Aus- und Weiterbildung (Grund- und Zusatzqualifikation) 
• redaktionelle Berufe (Buchverlage, elektronische Medien.) 
• Berufe in Verwaltungsdiensten (Bibliotheken, Datenbanken) 
• Web-Autoreninnen und -Autoren (Web-Entwicklung und linguistisches Authoring)  
• Lernmanagerinnen und Lernmanager (Entwicklung computergestützter linguistischer 

sowie sprachrelevanter Lehr- und Lernmaterialien) 
• Linguistische Web-Expertinnen und -Experten (digitale Entwicklungsaufgaben) 
• computerlinguistische Einsatzgebiete mit praktischer Orientierung (z.B. maschinelle 

Übersetzungsprojekte, Grammatikprojekte, linguistische Datenbanken) 
• Projektleiterin bzw. Projektleiterin (fachliche bezogene Entwicklungsarbeiten in (nicht) 

selbständiger Tätigkeit)  
• Arbeit im auswärtigen Dienst (z.B. Sicherung bedrohter Sprachen) 
 

(2) Alle Berufsfelder tragen insbesondere der sich immer mehr abzeichnenden Globalisierung der 
Linguistik und der Sprachtechnologie unter Nutzung des World-Wide-Web, sowie der allge-
meinen Hochschulentwicklung Rechnung und sind daher nicht nur im nationalen Kontext zu 
sehen. 
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(3) Es handelt sich um einen forschungsorientierten Masterstudiengang, der die Basis für weitere 

akademische Qualifikation (besonders Promotion) bildet, andererseits aber auch Experten und 
Expertinnen ausbildet, die im Team, in englischer Sprache sprachliche Daten analysieren, or-
ganisieren, planen und so optimieren können, dass sie unter Einsatz heute selbstverständlicher 
Medien zu Forschungs-, Entwicklungs- und Präsentationszwecken genutzt werden können. 

 
(4) Der Studiengang integriert die grundsätzlichen Schlüsselqualifikationen in die fachwissen-

schaftlichen Lehrveranstaltungen. Das hochschuldidaktische Konzept konzentriert sich dabei 
auf Informations-, Text-, Präsentations-, Team- und informationstechnologische Kompetenz. 
Informationskompetenz: Die Studierenden vertiefen in Seminaren und Projekten die effiziente 
selbständige und kritische Erschließung und Evaluation von wissenschaftlicher Literatur, Da-
tenkorpora, wissenschaftlichen und institutionellen Kontakten. 
Textkompetenz: Den Schwerpunkt bildet die völlig selbständige prioritätensetzende Erschlie-
ßung und Auswertung von wissenschaftlichen und anderen fachspezifischen Texten (Quellen, 
Datenbanken, Internet-Ressourcen), ihre strukturierte Aufbereitung und Sicherung. 
Präsentationskompetenz: Zentral ist die effiziente Präsentation wissenschaftlicher Aufgaben-
stellungen und Ergebnisse in englischer Sprache. Dabei werden perfekte Dokumentation und 
eigenes Beispielmaterial ebenso erwartet wie ansprechendes Layout. Die Präsentationen wer-
den im Rahmen der Lehrveranstaltung evaluiert.  
Teamkompetenz: Die Erarbeitung von Seminarinhalten und ihre Vertiefung finden immer 
auch in Teamarbeit statt. Dies gilt vor allem für empirische Projekte. Dabei wird Teamarbeit 
eingeübt. 
Informationstechnologische Kompetenz: Die Einbeziehung von Computer und Internet ist für 
den Masterstudiengang grundlegend. Die Administration sowie alle Aspekte der Kommuni-
kation werden über die Einbeziehung moderner Internettechnologien abgewickelt. E-Learning 
ist die Basis des Lehrangebots (siehe § 9). 

 
 

§ 3 
Studienvoraussetzungen 

(1) Zum Masterstudium im Online Weiterbildungsstudiengang Linguistic Web Development ist 
berechtigt, wer  

1. einen berufsqualifizierenden Hochschulabschluss nach folgender Maßgabe nachweist: 
a) das erste Staatsexamen für das Lehramt (Ausrichtung Philologie) oder den Ab-

schluss eines philologischen Masterstudiengangs mit dem Abschluss „Master of 
Education“ oder  

b) ein sprachwissenschaftliches Studium an einer Hochschule mit dem Abschluss 
Diplom, Magister, B.A. oder M.A. jeweils mindestens im Umfang von 180 LP 
(davon min. 16 mit linguistischer Ausrichtung) oder 

c) einen vergleichbaren in- oder ausländischen berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss.  

2. Kenntnisse in Englisch mindestens auf Niveau C1 des „Gemeinsamen europäischen Re-
ferenzrahmens für Sprachen des Europarates“ nachweist.  

3. mindestens zwei Jahre Berufspraxis zum Zeitpunkt des Beginns des Studiums in einem 
linguistischen, computerlinguistischen, sprachtechnologischen Handlungsfeld oder in 
einem sprachvermittelnden Berufsfeld oder in Berufsfeldern, die sich mit Web-
Entwicklung befassen, nachweist. Statt zwei Jahren Berufspraxis zum Zeitpunkt des 
Beginns des Studiums ist eine Aufnahme des Studiums auch bei einem Jahr Berufspra-
xis in einem linguistischen, computerlinguistischen, sprachtechnologischen Handlungs-
feld oder in einem sprachvermittelnden Berufsfeld oder in Berufsfeldern möglich, wenn 
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weitere 30 LP mit linguistischer und/oder computerlinguistischer Ausrichtung nachge-
wiesen werden können. 

 
(2) Der Studiengang verfügt über 20 Studienplätze. Liegen mehr Bewerbungen vor als Plätze 

vorhanden sind, führt der Prüfungsausschuss ein Auswahlverfahren durch. An dem Aus-
wahlverfahren nehmen alle Bewerberinnen und Bewerber teil, die die Voraussetzungen ge-
mäß Abs. 1 erfüllen.  

 
(3) Die Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber erfolgt nach dem Grad der Qualifikation ent-

sprechend dem Rang, der sich aufgrund der Durchschnittsnote der Abschlussprüfung gemäß 
Abs. 1 ergibt. Die Durchschnittsnote muss auf eine Stelle nach dem Komma bestimmt und 
auf dem Abschlusszeugnis oder einer besonderen Bescheinigung der Hochschule ausgewie-
sen sein. Besteht nach der Einordnung nach Satz 1 Ranggleichheit, wird zunächst ausgewählt, 
wer über die bessere Durchschnittsnote in der Hochschulzugangsberechtigung verfügt; be-
steht danach noch Ranggleichheit, entscheidet das Los.  

 
(4) Allen Bewerberinnen und Bewerbern wird nach Abschluss des Auswahlverfahrens unver-

züglich die Entscheidung über ihre Anträge bekanntgegeben. Zugelassene Bewerberinnen und 
Bewerber erhalten einen Zulassungsbescheid, in dem ein Termin bestimmt wird, bis zu dem 
sie sich bei der Hochschule zu immatrikulieren haben. Immatrikuliert sich die oder der Zuge-
lassene bis zu diesem Termin nicht, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. Bewerberinnen 
und Bewerber, denen kein Studienplatz zugewiesen werden kann, erhalten einen schriftlichen 
Ablehnungsbescheid, der über den Grund der Ablehnung Auskunft gibt.  

 
(5) Die nach Ablauf der Frist nach Abs. 5 noch verfügbaren Studienplätze werden im Nachrück-

verfahren an bis dahin nicht zugelassene Studienbewerberinnen und Studienbewerber ent-
sprechend ihrer Rangfolge nach Abs. 4 vergeben.  

 
 

§ 4 
Studienbeginn 

Das Masterstudium kann nur zum Wintersemester aufgenommen werden.  
 
 

§ 5 
Regelstudienzeit, Studienaufwand 

(1) Die Regelstudienzeit für den Weiterbildungsstudiengang Linguistic Web Development beträgt 
vier Semester. 

 
(2) Die Gesamtzahl der gemäß § 5 Allgemeine Bestimmungen im Weiterbildungsstudiengang 

Linguistic Web Development zu erwerbenden Leistungspunkte beträgt 60 LP. 
 
 

§ 6 
Studienberatung 

(1) Fachübergreifende Studienberatung bietet die Zentrale Allgemeine Studienberatung (ZAS) 
der Philipps-Universität an. 

 
(2) Studienfachberatung wird von allen Professoren und Professorinnen, unterstützt durch die 

wissenschaftlichen Assistenten und Assistentinnen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, im 
Rahmen regelmäßiger Sprechstunden angeboten.  
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§ 7 
Anrechnung von Studienzeiten und von Studien- und Prüfungsleistungen 

Die Anrechnung von Studienzeiten und von Studien- und Prüfungsleistungen bestimmt sich nach 
§ 7 Allgemeine Bestimmungen. 
 
 

§ 8  
Inhalt, Aufbau und Gliederung des Studiums 

(1) Der Weiterbildungsstudiengang Linguistic Web Development setzt sich aus vier Pflichtberei-
chen zusammen: dem Bereich „Fundamentals (15 LP), dem Bereich „Linguistics and Web 
Authoring“ (15 LP), dem Bereich „Linguistic Web Projects“ (9 LP). und der Master Thesis 
(15 LP), in dem die Masterarbeit angefertigt wird. Zusätzlich gibt es den Wahlpflichtbereich 
„Specialization“ (6 LP). 

 
(2) Der Pflichtbereich „Fundamentals“, in dem insgesamt 15 Leistungspunkte (LP) zu erwerben 

sind, besteht aus drei Pflichtmodulen: 
• Language and Linguistics    (G1.1)   (6 LP) 
• Web Design      (G1.2)   (3 LP) 
• Linguistic Web Programming   (G1.3)   (6 LP)  
Mit der Kombination dieser Pflichtmodule werden Theorie und theorierelevante Forschungs-
instrumente und -methoden verknüpft. Die Qualifikationsziele dieses Pflichtbereichs sind im 
Einzelnen: 
• vertiefte Kenntnisse zur Theorie von Sprache 
• Nutzung der gängigen Methoden und Werkzeuge zur Erforschung linguistischer Daten. 
• Grundlagen der Web-Entwicklung sowie der für linguistische Fragestellungen relevanten 

Programmiertechniken 
 

(3) Der Pflichtbereich „Linguistics and Web Authoring“, in dem 15 Leistungspunkte zu erwerben 
sind, dient der Vertiefung linguistischer Kenntnisse, insbesondere im Bereich Sprachtypolo-
gie und Universalienforschung, sowie dem Erwerb der mediengestützten Technologien ein-
schließlich der einschlägigen Programmier- und Entwicklungsverfahren zur Erstellung web-
basierter linguistischer Inhalte. Er besteht aus 3 Pflichtmodulen:  
• Language Typology     (G2.1)   (6 LP) 
• Linguistic Fieldwork    (G2.2)      (3 LP) 
• Linguistic Web Authoring    (G2.3)      (6 LP) 

 
(4) Der Pflichtbereich „Linguistics Web Projects“, in dem 9 Leistungspunkte zu erwerben sind, 

dient dem Erwerb der grundlegenden Prinzipien und Methoden der Sprachtechnologie sowie 
dem Erwerb der mediengestützten Technologien einschließlich der einschlägigen Program-
mier- und Entwicklungsverfahren zur Erstellung web-basierter linguistischer Inhalte ein-
schließlich deren Planung und Umsetzung. Er besteht aus 2 Pflichtmodulen:  
• Project Management     (G3.1)   (3 LP) 
• Human Language Technologies   (G3.2)      (6 LP) 

 
(5) Im Wahlpflichtbereich Specialization kann aus zwei Bereichen mit je 6 Leistungspunkten 

ausgewählt werden. Jeder Bereich besteht aus einem Profilmodul, in dem die im Pflichtbe-
reich erworbenen Kenntnisse im Sinne des gewählten Wahlpflichtbereiches ausgebaut werden 
können. Die Wahlpflichtbereiche sind: 

• E-Learning Technologies    (S1.1)   (6 LP) 
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• Linguistic Multimedia Applications  (S2.1)   (6 LP) 

Ziel dieser Bereiche ist es, die theoretisch-linguistischen sowie sprachtechnologisch Kennt-
nisse, die in den Pflichtbereichen erworben worden sind, unter Einbeziehung praktischer Ana-
lyse- und Präsentationsfähigkeiten in einem der oben genannten Gebiete anzuwenden. Da-
durch werden Forschung und Berufsbezug verknüpft.  

 
(6) Im Abschlussmodul (Pflichtmodul MA.1 Master Thesis) ist die Masterarbeit anzufertigen 

und eine mündliche Prüfung zu absolvieren: 

• MA Thesis      (MA.1)  (15 LP) 
 
 

§ 9 
Lehr- und Lernformen 

Im Weiterbildungsstudiengang Linguistic Web Development sind alle Lehrveranstaltungen Onli-
ne-Lehrveranstaltungen ohne Präsenzphasen. Dabei werden die nachstehenden Lehr- und Lern-
formen eingesetzt: 

Seminare  
In Seminaren werden fachspezifische Themen unter Anleitung durch die Lehrenden von den Stu-
dierenden eigenständig bearbeitet. Die im vorherigen Studium erworbenen Methodenkenntnisse 
und Techniken wissenschaftlichen Arbeitens sowie die durch Bearbeitung von Literatur zu aus-
gewählten Themen oder im Beruf erworbenen Sachkenntnisse sollen angewendet werden. Die 
Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer erarbeiten dafür selbständig kürzere Beiträge und stellen sie 
auf verschiedene Weise zur Diskussion (als Präsentationen, in Web-Logs, in Wikis etc.). Prob-
lemstellungen werden mit wissenschaftlichen Methoden bewertet. Themen können – abhängig 
von den vergebenen Leistungspunkten – auch in Form von Hausarbeiten schriftlich vertieft wer-
den. 

Übungen 
Übungen dienen vorrangig der aktiven Bearbeitung von Aufgaben durch die Studierenden. Sie 
können der Einführung in Grundlagenwissen dienen oder als ergänzende Kurse abgehalten wer-
den. Dabei leitet der oder die Lehrende die Veranstaltung, stellt Aufgaben und kontrolliert die 
Tätigkeit der Studierenden; die Studierenden üben Fertigkeiten und Methoden der jeweiligen 
Fachdisziplin, lösen Übungsaufgaben, erarbeiten selbständig Beiträge und diskutieren diese mit 
den Teilnehmern der Übung.  

E-Learning 
E-Learning ist integraler Bestandteil dieses Studienganges. Die Lehrveranstaltungen des Weiter-
bildungs-MA Linguistic Web Development nutzen das Online-Learning Format ohne zusätzliche 
Präsenzphasen. Die Abwicklung der E-Learning Szenarien erfolgt über die E-Learning Plattfor-
men der Philipps-Universität Marburg: über den Virtual Linguistics Campus und die hochschul-
weite Lernplattform ILIAS. 

 
 

§ 10 
Prüfungen 

(1) Die Masterprüfung findet studienbegleitend in Form von Modulprüfungen statt. Die Master-
prüfung ist bestanden, wenn alle Module, die gemäß der Masterordnung zu absolvieren sind, 
bestanden sind.  

 
(2) Prüfungsformen sind  

• Klausuren  
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• schriftliche Hausarbeiten  
• Präsentationen  
• Projektarbeiten  
• Mündliche Prüfungen 

 Klausur 
In einer Klausur soll der Kandidat oder die Kandidatin nachweisen, dass er oder sie auf der Ba-
sis des notwendigen Wissens in begrenzter Zeit und mit begrenzten Hilfsmitteln mit den gän-
gigen Methoden des Faches Aufgaben lösen und Themen bearbeiten kann. Die Modulregelun-
gen können vorsehen, dass dem Kandidaten oder der Kandidatin Themen zur Auswahl gestellt 
werden, und dass Fragen aus einem Fragenkatalog anhand von unbekannten Texten beantwor-
tet werden müssen. Die Dauer einer Klausur beträgt zwischen 45 und 60 Minuten. 

Schriftliche Hausarbeit 
Eine schriftliche Hausarbeit wird im Zusammenhang mit einer oder mehreren Lehrveranstal-
tungen angefertigt. Mit der Hausarbeit hat der Kandidat oder die Kandidatin nachzuweisen, 
dass er oder sie die erworbenen Sach- und Methodenkenntnisse sowie Arbeitstechniken in 
selbständiger wissenschaftlicher Arbeit anwenden kann. Die Bearbeitungszeit einer schriftli-
chen Hausarbeit beträgt zwischen vier und sechs Wochen und soll einen Umfang von 25 Seiten 
nicht überschreiten. 

Präsentation 
Präsentationen werden allein oder in Teamarbeit begleitend zu Lehrveranstaltungen vorbereitet 
und im Rahmen der Lehrveranstaltung auf geeignete Weise präsentiert. Dadurch hat der Kan-
didat oder die Kandidatin nachzuweisen, dass er oder sie sich innerhalb begrenzter Zeit ein 
Thema sachlich und methodisch erschließen kann und dieses effizient und didaktisch geschickt 
in der Fremdsprache präsentieren kann. In Teamarbeiten haben sich die Einzelpräsentationen 
sinnvoll zu ergänzen. Die Dauer einer Präsentation beträgt zwischen 10 und 30 Minuten. 

Projektarbeit 
Durch Projektarbeiten wird die Fähigkeit zur Teamarbeit und insbesondere zur Entwicklung, 
Durchsetzung und Präsentation von Konzepten nachgewiesen. Hierbei soll der Kandidat oder 
die Kandidatin zeigen, dass er oder sie an einer größeren Aufgabe Ziele definieren sowie inter-
disziplinäre Lösungsansätze und Konzepte erarbeiten kann. Die Dauer der Projektarbeiten wird 
in den jeweiligen Modulbeschreibungen geregelt. Bei einer in Form einer Teamarbeit erbrach-
ten Projektarbeit muss der Beitrag des einzelnen Kandidaten oder der einzelnen Kandidatin 
deutlich erkennbar und bewertbar sein. Projektarbeiten können sein: 
• Linguistische Analyseprojekte, z.B. die Klassifikation von Sprachen 
• Sprachtechnologisch orientierte Web-Auftritte 
• Programmierprojekte 
• Multimediale Entwicklungsprojekte 
• Projektplanungen. 
 

Mündliche Prüfung 
Eine mündliche Prüfung findet im Zusammenhang mit dem Abschlussmodul MA.1 statt. 
Durch eine mündliche Prüfungsleistung soll der Kandidat oder die Kandidatin nachweisen, 
dass er oder sie die Zusammenhänge des Prüfungsgebietes erkennt und spezielle Fragestel-
lungen in diese Zusammenhänge einzuordnen vermag. Ferner soll festgestellt werden, ob der 
Kandidat oder die Kandidatin über ein dem Stand des Studiums entsprechendes Grundlagen- 
und Spezialwissen verfügt. Die Dauer einer mündlichen Prüfung beträgt zwischen 20 und 30 
Minuten je Kandidat oder Kandidatin. Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der 
mündlichen Prüfungsleistungen sind in einem Protokoll durch einen Beisitzer oder eine Beisit-
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zerin festzuhalten. Das Ergebnis ist dem Kandidaten oder der Kandidatin im Anschluss an die 
mündlichen Prüfungsleistungen bekannt zu geben.  
Studierende desselben Studienganges sind berechtigt, bei mündlichen Prüfungen zuzuhören. 
Dies gilt nicht für die Beratung und die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. Nach Maßgabe 
der räumlichen Kapazitäten kann die Zahl der Zuhörer und Zuhörerinnen begrenzt werden. 
 
(3) Studienleistungen sind im Gegensatz zu Prüfungsleistungen dadurch gekennzeichnet, dass 
für sie keine Leistungspunkte vergeben werden. Sie bleiben unbenotet. Studienleistungen sind 
Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung. Findet die Modulprüfung (z. B. Referat) 
zeitlich vor der Erbringung der Studienleistung statt, so ist die Vergabe der Leistungspunkte 
davon abhängig, dass auch die Studienleistung erbracht wird. Sieht ein Modul verbindliche 
Studienleistungen vor, ist dies in der Modulbeschreibung in Anlage 1 angegeben. 

 
 

§ 11 
Masterarbeit 

(1) Im Weiterbildungsstudiengang Linguistic Web Development ist ein Web-Projekt zusammen 
mit einer Projektbeschreibung von bis zu 15 Seiten als Abschlussarbeit (Masterarbeit) anzu-
fertigen und zusätzlich eine mündliche Prüfung zu absolvieren. Das Web-Projekt wird auf das 
Abschlussmodul mit 12, die mündliche Prüfung mit 3 Leistungspunkten angerechnet. Das 
Thema des Web-Projekts muss so beschaffen sein, dass es in der Frist von vier Monaten nach 
Ausgabe des Themas im zweiten Studienjahr neben der Belegung der anderen Module bear-
beitet werden kann. Im Einzelfall kann die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses auf 
begründeten Antrag die Bearbeitungszeit ausnahmsweise höchstens um 2 Wochen verlängern, 
unbeschadet der Verlängerungsmöglichkeiten nach §15. Gruppenarbeiten sind ausgeschlos-
sen. 

 
(2) Voraussetzung für die Zulassung zum Abschussmodul ist der Erwerb von mindestens 30 

Leistungspunkten aus den anderen Modulen des Studiengangs. 
 

(3) Mit dem Web-Projekt und der Projektbeschreibung soll der Kandidat oder die Kandidatin 
zeigen, dass er oder sie in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus 
dem in Frage kommenden Gegenstandsbereich des gewählten linguistischen Schwerpunktbe-
reichs selbstständig wissenschaftlich zu bearbeiten und technisch umzusetzen. Er oder sie 
weist nach, dass er oder sie  

• die Techniken wissenschaftlichen Arbeitens beherrscht, 
• die Form und Struktur wissenschaftlicher Argumentation beherrscht, 
• wissenschaftliche Fragestellungen theoretisch und methodologisch auf dem jeweiligen 

Forschungsstand bearbeiten kann, 
• die Fähigkeit besitzt, sich selbständig neue Wissensgebiete zu erschließen und sie intel-

lektuell zu verarbeiten, 
• linguistische Fragestellungen in Form eines Web-Auftritts umsetzen kann. 

 
(4) Weiteres regelt § 11 Allgemeine Bestimmungen. 
 
 

§ 12 
Prüfungsausschuss 

(1) Der Prüfungsausschuss besteht aus fünf Mitgliedern, darunter drei Angehörige der Gruppe 
der Professorinnen und Professoren, ein Angehöriger oder eine Angehörige der Gruppe der 
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und einem oder einer Studierenden. Alle 
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Mitglieder bis auf eine/n Professor/in sollen der Englischen Sprachwissenschaft angehören. 
Ein Professor oder eine Professorin soll aus der Romanistischen oder Vergleichenden 
Sprachwissenschaft kommen. Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter oder eine Stellvertrete-
rin zu wählen. Die Amtszeit der nichtstudentischen Mitglieder beträgt zwei Jahre, die der stu-
dentischen Mitglieder beträgt ein Jahr. 

 
(2) Weiteres regelt § 12 Allgemeine Bestimmungen. 
 
 

§ 13 
Prüfer und Prüferinnen, Beisitzer und Beisitzerinnen 

Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfer und Prüferinnen für Modulprüfungen; er bestellt ggf. 
Beisitzer und Beisitzerinnen. Der Prüfungsausschuss kann die Bestellung dem oder der Vorsit-
zenden übertragen. Näheres regelt § 13 Allgemeine Bestimmungen. 

 
 

§ 14 
Anmeldung und Fristen für Prüfungen 

(1) Der Prüfungszeitraum variiert in Abhängigkeit von der Form der Modulprüfungen. Mo-
dulprüfungen, die in der Form einer mündlichen Prüfung oder einer Klausurarbeit erfolgen, 
finden im Rahmen einer zugehörigen Modulveranstaltung oder im unmittelbaren Anschluss 
daran statt. Modulprüfungen, die in der Form einer Präsentation erfolgen, finden im Rahmen 
einer zugehörigen Modulveranstaltung statt. Modulprüfungen, die in der Form einer schriftli-
chen Hausarbeit oder einer Projektarbeit erfolgen, finden im Anschluss an eine zugehörige 
Modulveranstaltung statt, und die Prüfungsfrist endet vier Wochen vor Beginn des neuen Se-
mesters. 

 
(2) Wiederholungsprüfungen finden spätestens in der Frist der letzten drei Wochen vor Beginn 

des neuen Semesters bzw. in der ersten Woche des neuen Semesters statt. Bei Modulprüfun-
gen, die in der Form einer mündlichen Prüfung, einer Klausurarbeit, einer Präsentation oder 
einer Projektarbeit stattgefunden haben, wird die Form der Wiederholungsprüfung als münd-
liche Prüfung oder Klausurarbeit von dem Prüfer oder der Prüferin festgelegt. In der Regel 
wird eine Wiederholungsprüfung mit weniger als fünf Kandidaten und Kandidatinnen in der 
Form einer mündlichen Prüfung stattfinden. Ausnahmen: Bei Modulprüfungen, die in der 
Form einer schriftlichen Hausarbeit stattgefunden haben, besteht die Wiederholungsprüfung 
in der Anfertigung einer Hausarbeit zu einem neuen Thema. 

 
(3) Zu Prüfungen muss sich der oder die Studierende innerhalb des Anmeldezeitraums in der 

vom Prüfungsausschuss festgelegten Form anmelden. Der Anmeldezeitraum zu Modulprü-
fungen, die in der Form einer mündlichen Prüfung, einer Klausurarbeit oder einer schriftli-
chen Hausarbeit erfolgen, wird in geeigneter Weise bekanntgegeben. Der Anmeldezeitraum 
zu Modulprüfungen, die in der Form einer Projektarbeit erfolgen, liegt jeweils in der zweiten 
Woche desjenigen Semesters, in dem die Prüfung stattfinden soll.  

 
(4) Zu Prüfungen kann zugelassen werden, wer an der Philipps-Universität für einen Studiengang 

eingeschrieben ist, dem das jeweilige Modul durch die Prüfungsordnung zugeordnet ist, wer 
die Zulassungsvoraussetzungen, die diese Studien- und Prüfungsordnung für das Modul fest-
legt, erfüllt und wer den Prüfungsanspruch in dem Studiengang oder einem verwandten Stu-
diengang nicht verloren hat.  

 
(5) Ort und Zeitraum der Prüfung sowie die Form der Anmeldung sind den Studierenden recht-

zeitig in geeigneter Form bekannt zu geben.  
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§ 15 
Studien- und Prüfungsleistungen bei Krankheit und Behinderungen  

sowie bei familiären Belastungen 
Es gelten die Regelungen gemäß § 15 Allgemeine Bestimmungen. 
 
 

§ 16 
Bewertung der Prüfungsleistungen 

Es gilt § 16 Allgemeine Bestimmungen. 
 
 

§ 17 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

Für Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß gilt § 17 Allgemeine Bestimmungen.  
 
 

§ 18  
Wiederholung von Prüfungen  

Es gelten die Bestimmungen von § 18 Allgemeine Bestimmungen.  
 

 
§ 19 

Endgültiges Nicht-Bestehen der Masterprüfung  
und Verlust des Prüfungsanspruches 

Es gelten die Bestimmungen von § 19 Allgemeine Bestimmungen.  
 
 

§ 20 
Freiversuch 

Ein Freiversuch ist nicht vorgesehen. 
 
 

§ 21 
Verleihung des Mastergrades 

Auf Grund der bestandenen Masterprüfung wird der akademische Grad Master of Arts (M.A.) 
verliehen. 
 
 

§ 22 
Einsicht in die Prüfungsakte 

Einsicht in die Prüfungsakte ist gemäß § 22 Allgemeine Bestimmungen möglich. 
 
 

§ 23 
Zeugnis, Urkunde, Diploma Supplement 

Über die bestandene Masterprüfung erhält der Kandidat oder die Kandidatin innerhalb von vier 
Wochen ein Zeugnis, das den Studiengang mitsamt der Bezeichnung des gewählten Schwer-
punkts nennt und die Gesamtnote sowie die in den Modulen erzielten Noten enthält. Näheres re-
gelt § 23 Allgemeine Bestimmungen.  
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§ 24 

Geltungsdauer 
Die Masterordnung gilt für alle Studierenden, die ihr Studium im Weiterbildungsstudiengang 
Linguistic Web Development an der Philipps-Universität Marburg vor dem Wintersemester 
2016/2017 aufgenommen haben.  
 
 

§ 25 
In-Kraft-Treten 

Die Masterordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Mitteilungen der 
Philipps-Universität Marburg in Kraft. 
 
 
 

         Marburg, 15.03.2011 
       gez. 

 Prof. Dr. Sonja Fielitz 
 Dekanin des Fachbereichs  

        Fremdsprachliche Philologien    
      der Philipps-Universität Marburg 
 
 
 

 
In Kraft getreten am: 22.03.2011 
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Anlage 1: Modulbeschreibungen  
 
 
Module des Pflichtbereichs (General, Bereich G1) 
 
Modulbezeichnung G1.1 Language and Linguistics 
Leistungspunkte 6 LP 

2 SWS 
Verpflichtungsgrad Pflichtmodul für MA Linguistic Web Development 
Niveaustufe Basismodul 
Inhalte und Qualifika-
tionsziele 

Ziel des Moduls ist es, das linguistische Grundlagenwissen der Studie-
renden zu erweitern. Dazu gehören zeitgenössische linguistische The-
orien und die Anwendung ausgewählter Theorien und Untersu-
chungsmethoden auf sprachliche Daten. 

Lehr- und Lernformen, 
Veranstaltungstypen 

Seminar 

Arbeitsaufwand Der Gesamtaufwand beträgt 180 Arbeitsstunden, die sich wie folgt 
zusammensetzen: 
 30 Stunden Zeit für die Inhaltsvermittlung- und -erschließung 
 30 Stunden seminarbegleitende Lektüre 
 60 Stunden Bearbeitungszeit für die zusätzlichen Aufgaben 
 60 Stunden Vorbereitungszeit für die Klausur 

Ggf. Lehr- und Prü-
fungssprache 

Englisch  
 

Voraussetzungen für 
die Teilnahme 

Keine 

Verwendbarkeit des 
Moduls 

MA Linguistics and Web Technology  
 

Voraussetzungen für 
die Vergabe von Leis-
tungspunkten 

Modulteilprüfungen: 
2 linguistische Datenanalysen, 
Klausur, 
 
Studienleistung (unbenotet) Voraussetzung für die Zulassung zur Mo-
dulprüfung: 
schriftliche Hausaufgaben 

Noten Die Notenvergabe erfolgt auf der Basis von § 16 der Allgemeinen Be-
stimmungen. Es wird nach dem Punktesystem 1-15 benotet. Die Beno-
tung des Moduls setzt sich aus den Ergebnissen den Teilprüfungen mit 
folgenden Gewichtungen zusammen: 
 Gesamtnote für die linguistischen Datenanalysen:  40% 
 Klausur: 60% 

Dauer des Moduls 1 Semester 
Häufigkeit des Moduls Das Modul wird in jedem Wintersemester angeboten. 
Beginn des Moduls Im Wintersemester  

 

 12



 

 
Modulbezeichnung G1.2 Web Design 
Leistungspunkte 3 LP 

2 SWS 
Verpflichtungsgrad Pflichtmodul für MA Linguistic Web Development 
Niveaustufe Basismodul 
Inhalte und Qualifika-
tionsziele 

Ziel des Moduls ist die Studierenden mit Grundlagenwissen im Be-
reich Webentwicklung, insbesondere in Designfragen, auszustatten. 
Dazu gehört die Erstellung eigener Webseiten die optisch ansprechend 
sind. 

Lehr- und Lernformen, 
Veranstaltungstypen 

Übung 

Arbeitsaufwand Der Gesamtaufwand beträgt 90 Arbeitsstunden, die sich wie folgt zu-
sammensetzen: 
 30 Stunden Zeit für die Inhaltsvermittlung- und -erschließung 
 30 Stunden Vor- und Nachbereitung 
 30 Stunden Vorbereitungszeit für die Präsentation 

Ggf. Lehr- und Prü-
fungssprache 

Englisch  
 

Voraussetzungen für 
die Teilnahme 

Keine 

Verwendbarkeit des 
Moduls 

MA Linguistics and Web Technology  
 

Voraussetzungen für 
die Vergabe von Leis-
tungspunkten 

Modulprüfung: 
Das Modul wird mit einer Präsentation abgeschlossen.  
 
Studienleistung (unbenotet) Voraussetzung für die Zulassung zur Mo-
dulprüfung: 
schriftliche Hausaufgaben 

Noten Die Notenvergabe erfolgt auf der Basis von § 16 der Allgemeinen Be-
stimmungen. Es wird nach dem Punktesystem 1-15 benotet. Die Beno-
tung des Moduls ergibt sich aus der Note für die Präsentation. 

Dauer des Moduls 1 Semester 
Häufigkeit des Moduls Das Modul wird in jedem Wintersemester angeboten. 
Beginn des Moduls Im Wintersemester  
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Modulbezeichnung G1.3 Linguistic Web Programming 
Leistungspunkte 6 LP 

2 SWS 
Verpflichtungsgrad Pflichtmodul für MA Linguistic Web Development 
Niveaustufe Praxismodul 
Inhalte und Qualifika-
tionsziele 

Ziel des Moduls ist die Studierenden mit Grundlagenwissen im Be-
reich Webentwicklung auszustatten. Dazu gehört die Erstellung eige-
ner Webseiten, die formal-wissenschaftlich korrekt und funktional 
einwandfrei sind. 

Lehr- und Lernformen, 
Veranstaltungstypen 

Übung 

Arbeitsaufwand Der Gesamtaufwand beträgt 180 Arbeitsstunden, die sich wie folgt 
zusammensetzen: 
 30 Stunden Zeit für die Inhaltsvermittlung- und -erschließung 
 30 Stunden Vor- und Nachbereitung 
 40 Stunden Bearbeitungszeit für die Hausaufgaben 
 80 Stunden Bearbeitungszeit für das Abschlussprojekt 

Ggf. Lehr- und Prü-
fungssprache 

Englisch  
 

Voraussetzungen für 
die Teilnahme 

Keine 

Verwendbarkeit des 
Moduls 

MA Linguistics and Web Technology  
 

Voraussetzungen für 
die Vergabe von Leis-
tungspunkten 

Modulprüfung: 
Die Übung wird mit einer Projektarbeit abgeschlossen.  
 
Studienleistung (unbenotet) Voraussetzung für die Zulassung zur Mo-
dulprüfung: 
schriftliche Hausaufgaben 

Noten Die Notenvergabe erfolgt auf der Basis von § 16 der Allgemeinen Be-
stimmungen. Es wird nach dem Punktesystem 1-15 benotet. Die Beno-
tung des Moduls ergibt sich aus der Note für die Projektarbeit. 

Dauer des Moduls 1 Semester 
Häufigkeit des Moduls Das Modul wird in jedem Wintersemester angeboten. 
Beginn des Moduls Im Wintersemester  
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Module des Pflichtbereichs (Linguistics and Web Authoring, Bereich G2) 
 
 
Modulbezeichnung G2.1  Language Typology 
Leistungspunkte 6 LP 

2 SWS 
Verpflichtungsgrad Pflichtmodul für MA Linguistic Web Development 
Niveaustufe Vertiefungsmodul 
Inhalte und Qualifika-
tionsziele 

Ziel des Moduls ist es, aufbauend auf den in Modul G1.1 erworbenen 
Fertigkeiten die erlangten Kenntnisse in der theoretischen Linguistik 
durch die speziellen Methoden und Prinzipien der Sprachtypologie zu 
erweitern und diese in empirischer und deskriptiver Arbeit praktisch 
anwenden zu lernen. 

Lehr- und Lernformen, 
Veranstaltungstypen 

Seminar 

Arbeitsaufwand Der Gesamtaufwand beträgt 180 Arbeitsstunden, die sich wie folgt 
zusammensetzen: 
 30 Stunden Zeit für die Inhaltsvermittlung- und -erschließung 
 30 Stunden seminarbegleitende Lektüre 
 30 Vor- und Nachbereitung 
 90 Stunden Projekt, Arbeitsheft 

Ggf. Lehr- und Prü-
fungssprache 

Englisch  
 

Voraussetzungen für 
die Teilnahme 

Erfolgreicher Abschluss des Moduls G1.1 

Verwendbarkeit des 
Moduls 

MA Linguistics and Web Technology  
 

Voraussetzungen für 
die Vergabe von Leis-
tungspunkten 

Modulteilprüfungen: 
Das Seminar wird mit einer Präsentation abgeschlossen.  
Zusätzlich sind zwei semesterbegleitende Analyseprojekte durchzu-
führen. 

Noten Die Notenvergabe erfolgt auf der Basis von § 16 der Allgemeinen Be-
stimmungen. Es wird nach dem Punktesystem 1-15 benotet. Die Beno-
tung des Moduls setzt sich aus den Ergebnissen den Teilprüfungen mit 
folgenden Gewichtungen zusammen: 
 Präsentation:  60% 
 Gesamtnote für die Analyseprojekte: 40% 

Dauer des Moduls 1 Semester 
Häufigkeit des Moduls Das Modul wird in jedem Sommersemester angeboten. 
Beginn des Moduls Im Sommersemester  
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Modulbezeichnung G2.2 Linguistic Fieldwork 
Leistungspunkte 3 LP 

2 SWS 
Verpflichtungsgrad Pflichtmodul für MA Linguistic Web Development 
Niveaustufe Vertiefungsmodul 
Inhalte und Qualifika-
tionsziele 

Ziel des Moduls ist es, aufbauend auf den in Modul G1.1 erworbenen 
Fertigkeiten die erlangten Kenntnisse in der theoretischen Linguistik 
durch die speziellen Methoden und Prinzipien der Sprachtypologie zu 
erweitern und diese auf eine unbekannte Sprache praktisch anwenden 
zu lernen. 

Lehr- und Lernformen, 
Veranstaltungstypen 

Übung 

Arbeitsaufwand Der Gesamtaufwand beträgt 90 Arbeitsstunden, die sich wie folgt zu-
sammensetzen: 
 30 Stunden Zeit für die explorative Inhaltsverschließung 
 30 Stunden Zeit für die Bearbeitung des Arbeitsheftes 
 30 Stunden Bearbeitungszeit für die Hypothesenbildung 

Ggf. Lehr- und Prü-
fungssprache 

Englisch  
 

Voraussetzungen für 
die Teilnahme 

Erfolgreicher Abschluss des Moduls G1.1 

Verwendbarkeit des 
Moduls 

MA Linguistics and Web Technology  
 

Voraussetzungen für 
die Vergabe von Leis-
tungspunkten 

Modulteilprüfungen: 
In der Übung wird ein kursbegleitendes Arbeitsheft bearbeitet; zusätz-
lich ist eine Abschlussklausur zu absolvieren. 

Noten Die Notenvergabe erfolgt auf der Basis von § 16 der Allgemeinen Be-
stimmungen. Es wird nach dem Punktesystem 1-15 benotet. Die Beno-
tung des Moduls setzt sich aus den Ergebnissen den Teilprüfungen mit 
folgenden Gewichtungen zusammen:  
 Arbeitsheft:  60% 
 Abschlussklausur: 40% 

Dauer des Moduls 1 Semester 
Häufigkeit des Moduls Das Modul wird in jedem Sommersemester angeboten. 
Beginn des Moduls Im Sommersemester  
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Modulbezeichnung G2.3 Linguistic Web Authoring 
Leistungspunkte 6 LP 

2 SWS 
Verpflichtungsgrad Pflichtmodul für MA Linguistic Web Development 
Niveaustufe Praxismodul 
Inhalte und Qualifika-
tionsziele 

Ziel des Moduls ist es, aufbauend auf allgemeinen Verfahren der 
Web-Entwicklung die für die Anfertigung von linguistischen Web-
Projekten notwendigen speziellen Entwicklungsmethoden kennen zu 
lernen und im Rahmen linguistisch orientierter Web-Projekte anzu-
wenden. 

Lehr- und Lernformen, 
Veranstaltungstypen 

Übung 

Arbeitsaufwand Der Gesamtaufwand beträgt 180 Arbeitsstunden, die sich wie folgt 
zusammensetzen: 
 30 Stunden Zeit für die Inhaltsvermittlung und -schließung 
 60 Stunden Zeit für die Bearbeitung von Übungsaufgaben 
 90 Stunden Bearbeitungszeit für die Projektarbeiten 

Ggf. Lehr- und Prü-
fungssprache 

Englisch  
 

Voraussetzungen für 
die Teilnahme 

Erfolgreicher Abschluss des Moduls G1.3 

Verwendbarkeit des 
Moduls 

MA Linguistics and Web Technology  
 

Voraussetzungen für 
die Vergabe von Leis-
tungspunkten 

Modulteilprüfungen: 
Die Übung wird mit einem Projekt abgeschlossen. Zusätzlich ist ein 
semesterbegleitendes Übungsprojekt einzureichen. 

Noten Die Notenvergabe erfolgt auf der Basis von § 16 der Allgemeinen Be-
stimmungen. Es wird nach dem Punktesystem 1-15 benotet. Die Beno-
tung des Moduls setzt sich aus den Ergebnissen der Teilprüfungen mit 
folgenden Gewichtungen zusammen: 
 Semesterbegleitendes Übungsprojekt:  40% 
 Abschlussprojekt: 60% 

Dauer des Moduls 1 Semester 
Häufigkeit des Moduls Das Modul wird in jedem Sommersemester angeboten. 
Beginn des Moduls Im Sommersemester  
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Module des Pflichtbereichs (Linguistic Web Projects, Bereich G3) 
 
Modulbezeichnung G3.1  Project Management 
Leistungspunkte 3 LP 

2 SWS 
Verpflichtungsgrad Pflichtmodul für MA Linguistic Web Development 
Niveaustufe Vertiefungsmodul 
Inhalte und Qualifika-
tionsziele 

Dieses Modul vermittelt Kenntnisse die zur Umsetzung von Web Pro-
jekten im linguistischen Bereich benötigt werden. Es soll in die 
Grundlagen des Projektmanagement einführen und anhand von prakti-
schen Bespielen mit den Arbeitsweisen des Projektmanagements ver-
traut machen. 

Lehr- und Lernformen, 
Veranstaltungstypen 

Übung 

Arbeitsaufwand Der Gesamtaufwand beträgt 90 Arbeitsstunden, die sich wie folgt zu-
sammensetzen: 
 30 Stunden Zeit für die Inhaltsvermittlung und -erschließung 
 30 Stunden Zeit für die Arbeit an Hausaufgaben 
 30 Stunden Zeit für die Planung von Beispielprojekten 

Ggf. Lehr- und Prü-
fungssprache 

Englisch  
 

Voraussetzungen für 
die Teilnahme 

Erfolgreicher Abschluss der Bereiche G1 und G2 

Verwendbarkeit des 
Moduls 

MA Linguistics and Web Technology  
 

Voraussetzungen für 
die Vergabe von Leis-
tungspunkten 

Modulteilprüfungen: 
Die Übung erfordert die Anfertigung von 3 semesterbegleitenden 
Hausaufgaben und die Erstellung von 1 Projektplan für Modellprojek-
te. 

Noten Die Notenvergabe erfolgt auf der Basis von § 16 der Allgemeinen Be-
stimmungen. Es wird nach dem Punktesystem 1-15 benotet. Die Beno-
tung des Moduls setzt sich aus den Ergebnissen der Teilprüfungen mit 
folgenden Gewichtungen zusammen: Hausaufgaben (40%), Projekt-
pläne (60%) 

Dauer des Moduls 1 Semester 
Häufigkeit des Moduls Das Modul wird in jedem Wintersemester angeboten. 
Beginn des Moduls Im Wintersemester  
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Modulbezeichnung G3.2  Human Language Technologies 
Leistungspunkte 6 LP 

2 SWS 
Verpflichtungsgrad Pflichtmodul für MA Linguistic Web Development 
Niveaustufe Vertiefungsmodul 
Inhalte und Qualifika-
tionsziele 

Ziel dieses Moduls ist es, einen fundierten Überblick über aktuelle 
Technologien im Bereich der maschinellen Sprachverarbeitung und 
deren Anwendungen zu geben. Die diskutierten  Technologien werden 
kritisch hinsichtlich ihres aktuellen und zukünftigen Potentials sowie 
ihrer Beschränkungen auf dem Hintergrund verschiedener Anwen-
dungsbeispiele evaluiert. 

Lehr- und Lernformen, 
Veranstaltungstypen 

Seminar 

Arbeitsaufwand Der Gesamtaufwand beträgt 180 Arbeitsstunden, die sich wie folgt 
zusammensetzen: 
 30 Stunden Zeit für die Inhaltsvermittlung- und -erschließung 
 30 Stunden seminarbegleitende Lektüre 
 30 Stunden Bearbeitungszeit für die Hausaufgaben 
 30 Stunden Vorbereitung Klausur 
 60 Stunden Arbeit an Hausarbeit oder Projekt 

Ggf. Lehr- und Prü-
fungssprache 

Englisch  
 

Voraussetzungen für 
die Teilnahme 

Erfolgreicher Abschluss der Module G1 und G2 

Verwendbarkeit des 
Moduls 

MA Linguistics and Web Technology  
 

Voraussetzungen für 
die Vergabe von Leis-
tungspunkten 

Modulteilprüfungen: 
Für das Modul ist entweder eine schriftliche Hausarbeit im Umfang 
von ca. 20 Seiten oder ein sprachtechnologisches Projekt (Einzel- oder 
Gruppenarbeit) abzugeben. Während des Semesters sind zusätzlich 5 
benotete Hausaufgaben einzureichen. Darüber hinaus ist eine ab-
schließende Klausur zu bearbeiten.  

Noten Die Notenvergabe erfolgt auf der Basis von § 16 der Allgemeinen Be-
stimmungen. Es wird nach dem Punktesystem 1-15 benotet. Die Beno-
tung des Moduls setzt sich aus den Ergebnissen der Teilprüfungen mit 
folgenden Gewichtungen zusammen: 
Semesterbegleitende benotete Hausaufgaben:  20% 
Klausur: 40% 
Hausarbeit oder Projekt: 40% 

Dauer des Moduls 1 Semester 
Häufigkeit des Moduls Das Modul wird in jedem Wintersemester angeboten. 
Beginn des Moduls Im Wintersemester  
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Module des Wahlpflichtbereichs (Specialization, Bereich S) 
 
Modulbezeichnung S1.1 E-Learning Technologies 
Leistungspunkte 6 LP 

2 SWS 
Verpflichtungsgrad Wahlpflichtmodul für MA Linguistic Web Development 
Niveaustufe Profilmodul 
Inhalte und Qualifika-
tionsziele 

Ziel des Moduls ist es, die Studierenden zu befähigen, eigene interak-
tive linguistisch orientierte E-Learning-Angebote zu planen und zu 
erstellen. Ausgehend von einfachen Ansätzen der Integration der Neu-
en Medien in die Lehre bis hin zu multimedialen Selbstlernszenarien 
sollen die Methoden und Prinzipien moderner linguistisch-orientierter 
Lerntechnologien vertieft werden. 

Lehr- und Lernformen, 
Veranstaltungstypen 

Seminar 

Arbeitsaufwand Der Gesamtaufwand beträgt 180 Arbeitsstunden, die sich wie folgt 
zusammensetzen: 
 30 Stunden Zeit für die Inhaltsvermittlung- und -erschließung 
 30 Stunden seminarbegleitende Lektüre 
 30 Stunden Vorbereitung Präsentation 
 60 Stunden Bearbeitungszeit für die Wiki-Artikel 
 30 Stunden Vorbereitung Klausur 

Ggf. Lehr- und Prü-
fungssprache 

Englisch  
 

Voraussetzungen für 
die Teilnahme 

Erfolgreicher Abschluss der Module G1 und G2 

Verwendbarkeit des 
Moduls 

MA Linguistics and Web Technology  
 

Voraussetzungen für 
die Vergabe von Leis-
tungspunkten 

Modulteilprüfungen: 
Die für das Seminar zu erbringenden Leistungen umfassen drei Wiki-
Artikel à 1500 Wörter zu drei unterschiedlichen Themen aus dem Be-
reich E-Learning, eine Präsentation zu einem weiteren E-Learning-
Thema sowie eine abschließende Klausur. 

Noten Die Notenvergabe erfolgt auf der Basis von § 16 der Allgemeinen Be-
stimmungen. Es wird nach dem Punktesystem 1-15 benotet. Die Beno-
tung des Moduls setzt sich aus den Ergebnissen der Teilprüfungen mit 
folgenden Gewichtungen zusammen: 
 Präsentation: 20% 
 3 Wiki-Artikel: 40% 
 Klausur: 40% 

Dauer des Moduls 1 Semester 
Häufigkeit des Moduls Das Modul wird in jedem Wintersemester angeboten. 
Beginn des Moduls Im Wintersemester  
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Modulbezeichnung S1.2 Multimedia for Linguists 
Leistungspunkte 6 LP 

2 SWS 
Verpflichtungsgrad Pflichtmodul für MA Linguistic Web Development 
Niveaustufe Profilmodul 
Inhalte und Qualifika-
tionsziele 

Ziel des Moduls ist es, die in den Modulen G1 und G2 gewonnenen 
theoretischen Erkenntnisse im Rahmen eines linguistisch orientierten 
Multimedia-Projekts unter Zuhilfenahme der benötigten Entwick-
lungswerkzeuge zu vertiefen. 

Lehr- und Lernformen, 
Veranstaltungstypen 

Seminar 

Arbeitsaufwand Der Gesamtaufwand beträgt 180 Arbeitsstunden, die sich wie folgt 
zusammensetzen: 
 60 Stunden Zeit für die Inhaltsvermittlung- und -erschließung 
 30 Stunden seminarbegleitende Lektüre 
 90 Stunden Bearbeitungszeit für das Multimediaprojekt 

Ggf. Lehr- und Prü-
fungssprache 

Englisch  
 

Voraussetzungen für 
die Teilnahme 

erfolgreicher Abschluss der Module G1 und G2 

Verwendbarkeit des 
Moduls 

MA Linguistics and Web Technology  
 

Voraussetzungen für 
die Vergabe von Leis-
tungspunkten 

Modulprüfung: 
Das Seminar wird mit einem linguistischen Multimedia-Projekt abge-
schlossen. 

Noten Die Notenvergabe erfolgt auf der Basis von § 16 der Allgemeinen Be-
stimmungen. Es wird nach dem Punktesystem 1-15 benotet. Die Beno-
tung des Moduls ergibt sich aus der Note für die Projektarbeit. 

Dauer des Moduls 1 Semester 
Häufigkeit des Moduls Das Modul wird in jedem Wintersemester angeboten. 
Beginn des Moduls Im Wintersemester  
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Modulbezeichnung MA.1 Master Thesis 
Leistungspunkte 15 LP 

 
Verpflichtungsgrad Pflichtmodul für MA Linguistic Web Development 
Niveaustufe Abschlussmodul 
Inhalte und Qualifika-
tionsziele 

 Die Masterarbeit (12 LP) ist ein eigenständiges Web-Projekt zu-
sammen mit einer Projektbeschreibung von bis zu 15 Seiten, in dem 
die Fähigkeit nachgewiesen werden soll, innerhalb einer vorgegebe-
nen Frist ein Problem aus dem Gegenstandsbereich des Faches selb-
ständig wissenschaftlich bearbeiten und als Web-Auftritt umsetzen 
zu können. Das Thema ist mit der betreuenden Lehrperson abzu-
sprechen. Die Masterarbeit wird durch die betreuende Lehrperson 
und durch eine weitere Person aus der Gruppe der Professorinnen 
und Professoren benotet. 

 In der mündlichen Prüfung (3 LP) soll der Kandidat/die Kandidatin 
unter Bezugnahme auf die Masterarbeit nachweisen, das Fach auch 
in seiner Breite und Vielfalt erschlossen und verstanden zu haben. 
Die Gruppe der Prüfenden besteht in der Regel aus Erst- und Zweit-
korrektor/in der Masterarbeit. Die Dauer der Prüfung beträgt 30 Mi-
nuten. Dabei sollen 15 Minuten zur Diskussion des Projekts und 
weitere 15 Minuten zur Diskussion allgemeiner Aspekte des ge-
wählten Spezialisierungsmoduls verwendet werden. 

Lehr- und Lernformen, 
Veranstaltungstypen 

Selbständige, problemorientierte Erarbeitung und webbasierte Umset-
zung einer spezifischen Fragestellung des Fachs und ihre wissen-
schaftliche Darstellung im Rahmen der Masterarbeit. 

Arbeitsaufwand Der Gesamtaufwand beträgt 450 Arbeitsstunden, davon 90 Stunden 
Vorbereitungszeit für die mündliche Prüfung. 

Ggf. Lehr- und Prü-
fungssprache 

Die Masterarbeit (Web-Projekt und Projektbeschreibung) soll in eng-
lischer Sprache verfasst werden; die Prüfung ist in englischer Sprache 
durchzuführen. 

Voraussetzungen für 
die Teilnahme 

Erwerb von mindestens 30 Leistungspunkten aus den anderen Modu-
len des Studiengangs 

Verwendbarkeit des 
Moduls 

MA Linguistics and Web Technology  
 

Voraussetzungen für 
die Vergabe von Leis-
tungspunkten 

Modulteilprüfungen: 
 Masterarbeit (Web-Projekt) zusammen mit einer Projektbeschrei-
bung von bis zu 15 Seiten auf einem externen Datenträger (12 LP) 

 mündliche Prüfung von 30 Minuten zur theoretischen, metho-
dischen und empirischen Reflexion der Masterarbeit und darüber 
hinaus (3 LP) 

Noten Die Notenvergabe erfolgt auf der Basis von § 16 der Allgemeinen Be-
stimmungen. Die Modulnote setzt sich zusammen aus der Masterarbeit 
und der mündlichen Prüfung, die entsprechend ihrer LP gewichtet 
werden. 

Dauer des Moduls 1 Semester 
Häufigkeit des Moduls Das Modul wird in jedem Sommersemester angeboten. 
Beginn des Moduls Im Sommersemester 
 
 



 

Anlage 2 exemplarischer Studienverlaufsplan 
 
 
   Module  LP    LP    LP 

G1.1   6 G1.2  3 G1.3  6 
1. Semester  Language and Linguistics     Web Design     Linguistic Web Programming    
               

G2.1   6 G2.2  3 G2.3  6 
2. Semester  Language Typology     Linguistic Fieldwork     Linguistic Web Authoring    
               

G3.1   3 G3.2  6 S1.1/S2.1  6 

3. Semester 
Project Management     Human Language Technologies      E‐Learning Technologies/Multimedia 

for Linguists    

               
      MA.1        15

4. Semester        Linguistic Web Project          
             
Basismodul/Basic Module           
Aufbaumodul/Advanced Module            
Praxismodul/Practical Module            
Vertiefungsmodul/Focal Module           
Abschlussmodul/Final Module           
Profilmodul/Specialization Module           
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